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Nummer 165  Besondere Berichtspflichten 
 
(1) Die oberste Justizbehörde ist nach Übergabe oder Eingang der ablehnenden Entscheidung unter 
Beifügung von zwei Kopien der Auslieferungsunterlagen, der Bewilligungsentscheidung sowie 
gegebenenfalls der gerichtlichen Zulässigkeitsentscheidung und der Angabe des Übergabedatums zu 
unterrichten.

(2) Unbeschadet der sonstigen Berichtspflichten berichtet die zuständige deutsche Behörde der obersten 
Justizbehörde unverzüglich, wenn abweichend von den im Länderteil enthaltenen Hinweisen 
Übersetzungen des Formulars des Europäischen Haftbefehls gefordert wurden.

(3) Die oberste Justizbehörde ist zu unterrichten, wenn im RB-EuHb enthaltene Fristen ohne sachlichen 
Grund erheblich überschritten wurden.


